
 

KAARSTER SEGELCLUB e. V.
IM DSV UND SVNRW

Finanzordnung des Kaarster Segelclub e. V.
Gültig ab 1. Januar 2010

Beiträge JAHRESBEITRAG
Aufnahmegebühr

Erwachsene Mitglieder 80,00 € 200,00 €

Ehepartner von Mitgliedern, Partner von 
Mitgliedern in häuslicher Gemeinschaft

40,00 € --

Erwachsene Mitglieder von 18-25 Jahren in 
der Ausbildung

60,00 € 110,00 €

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 46,00 € 60,00 €

Geschwister
(2. und jedes weitere Kind bis 18 Jahre ) 

36,00 € 40,00 €

Passive Mitglieder 50,00 € (200,00 €)

Anwärter 80,00 € --

Familienbeitrag ** 160,00 € 240,00 € *

Jugendliche bis 16 Jahre
„Aktion Schule im Verein“
(Aufnahmegebühr bei Übernahme in 
Jugendabteilung fällig)

46,00 € 60,00 € *

Gastmitglieder 80,00 €

* Bereits bezahlte Aufnahmegebühren werden angerechnet.
** Jugendliche bis zum Ende der Berufsausbildung, maximal bis zum 25. Lebensjahr

Mitglieder im Alter von 18 bis 65 Jahre haben jährlich eine Arbeitsleistung von 8 Stunden für 
den Verein zu erbringen, die im Arbeitspass dokumentiert wird.
Bei Nichterfüllung dieser Arbeitsleistung ist ersatzweise ein Betrag von 56,00 € an den Verein 
zu zahlen.
Ausgenommen sind Ehepartner, Gastmitglieder, passive Mitglieder und Anwärter.
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KAARSTER SEGELCLUB e. V.
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Jollenstellplätze 
Jahresbeitrag für Jollenstellplatz 90,00 €
Jahresbeitrag für Laser-, Opti-Stellplatz 45,00 €

Die Jahresbeiträge für Stellplätze von Jugendlichen werden erstattet, wenn eine aktive, 
sportliche Beteiligung an Regatten vom Jugend- oder Sportwart bestätigt wird.
Liegeplätze können mit einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende gekündigt werden.

Kostenbeitrag Vereinsboote

420er, Schulungsboot jährlich 75,00 €
420er, Regattaboot jährlich 125,00 €
Optimist, Schulungsboot jährlich 50,00 €
Optimist, Regattaboot Jährlich 75,00 €
Compromis 777 „Lady J.“ Gesamtwoche 350,00 €

Wochenende
(Freitagabend bis Sonntagabend)

180,00 €

Pro Tag 90,00 €
Verlängerungstag 75,00 €
Montag bis Freitag 250,00 €
Kaution 500,00 €

Bavaria 35H „Filou“ Gesamtwoche 600,00 €
Ausbildungswoche 900,00 €
Wochenende
(Freitagabend bis Sonntagabend)

240,00 €

Pro Tag 115,00 €
Verlängerungstag 100,00 €
Montag bis Freitag 400,00 €
Kaution 500,00 €

Praxisausbildung SBF Binnen
Segel ohne Motor

115,00 €

Praxisausbildung SBF Binnen
Segel und Motor

150,00 €

Praxisausbildung SBF Binnen
Motor

35,00 €
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Zuschüsse

Anrecht auf Zuschüsse für kostenpflichtige Veranstaltungen haben nur aktive Mitglieder und 
Ehepartner. Passive, Saison- und Gastmitglieder zahlen den vollen Kostenbeitrag.

Standerschein

Neuausstellung oder Änderung je Schein 3,00 €
Pfandbeitrag 10,00 €

Zahlungen

Beiträge sind zum 31.Januar des Geschäftsjahres zu zahlen. Für Mitglieder mit 
Einzugsermächtigung werden 50% der Beiträge jeweils zum 31.Januar und 31.Juli des 
Geschäftsjahres eingezogen.
Aufnahmegebühren sind innerhalb 8 Wochen nach der Aufnahme zu zahlen.

Einzugsverfahren

Zur Erleichterung der Abrechnung ist es erforderlich, dass die Mitglieder dem Kassenwart eine 
Einzugsermächtigung erteilten. Beiträge, Aufnahmegebühren und Kostenbeiträge für Stellplätze 
und Jollen werden mittels Lastschrift vom Konto der Mitglieder abgebucht.
Mitglieder, die am Einzugsverfahren nicht teilnehmen und den Jahresbeitrag bis zum 30.Januar 
des Geschäftsjahres nicht gezahlt haben, werden wegen erhöhtem Verwaltungsaufwand und 
Rechnungserstellung mit einem Kostenbeitrag von 10,00 € belastet.

Umsatzsteuer

Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer ist der Vorstand berechtigt, die Mitgliedsbeiträge 
bzw. Nutzungsbeiträge in entsprechender Höhe zu ändern. Eine solche Änderung ist den 
Mitgliedern spätestens einen Monat vor Beginn des Kalenderjahres, in dem die Änderung in 
Kraft treten soll, bekannt zu machen.
(Geschäftsjahr gemäß Satzung §1 Abs. 4: 1. Januar bis 31.Dezember)

Kaarst, im Juni 2009

gez. Thomas Rheinbold (1. Vorsitzender) gez. Detlef Hänel (2. Vorsitzender)
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